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Justiz/Strafvollzug/Österreich 

Entlassene Langzeithäftlinge: Existenz ist gesichert 
Utl.: Problem der sozialen Integration - Nur sechs von 152 "Lebenslänglichen" sind Frauen 

Wien (APA) - Wenn Langzeithäftlinge - wie die wegen Mordes verurteilten Lainzer Stationsgehilfinnen - nach 19 Jahren bedingt aus dem Gefängnis entlassen werden, ist ihre materielle Existenz gesichert: Die Verpflichtung zum Arbeiten im Strafvollzug begründet einen Anspruch auf Arbeitslosen- und Sozialversicherung. Sollte die "Arbeitslose" nicht zum Überleben ausreichen, gibt es Sozialhilfe. "Österreich ist hier im internationalen Vergleich in einer sehr guten Situation", sagte die Geschäftsführerin des Vereins "Neustart", Karin Waidhofer, am Donnerstag.

"Mehr als 90 Prozent der Haftentlassenen sind über diese Arbeitslosenversicherung abgesichert", erläuterte Waidhofer im Gespräch mit der APA. Weniger einfach ist es für die Betroffenen mit der sozialen Integration. "Die Menschen haben vielfach ihre sozialen Kontakte abgebrochen. Vereinsamung im mittleren und höheren Lebensalter ist ein großes Problem. Da stellen sich Fragen wie: Was kann ich mit meinem Leben anfangen? Wer will mich noch? Wer schätzt meine Fähigkeiten?"

Eine Änderung des Namens - wie angeblich von den wegen 15- bzw. fünffachen Mordes zu lebenslang verurteilen Lainz-Schwestern geplant - ist nach Darstellung Waidhofers kein leichter Schritt: "Eine Namensänderung hat nicht nur eine Anonymisierung zur Folge, sondern kann auch psychologische Probleme auslösen. Der Name ist ein wesentlicher Teil der eigenen Identität." Ein anderer Name ändere nichts an der eigenen Lebensgeschichte und damit an der Straftat. "Es ist ein Mittel, das einer Aufarbeitung bedarf." 
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